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1. Anlass und Ziel des Interessenbekundungsverfahrens 
Alljährlich im Mai feiert Hamburg an drei bzw. vier (2024) Tagen den Geburtstag seines Hafens 
als das Herzstück der Hansestadt vor einer einzigartigen maritimen Kulisse. Der HAFENGE-
BURTSTAG HAMBURG ist das größte Hafenfest der Welt und zieht mehr als eine Million na-
tionale wie auch internationale Gäste in das Veranstaltungsgebiet, welches sich von der Ha-
fenCity mit der Elbphilharmonie bis hin zum Museumshafen Oevelgönne erstreckt. Der HA-
FENGEBURTSTAG HAMBURG ist das größte Volksfest der Stadt und wird deshalb auch von 
der Freien und Hansestadt Hamburg (Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI)) ausgerich-
tet. 
 
Einen Mittelpunkt stellt das beeindruckende Wasserprogramm auf der Elbe dar, womit der 
Hamburger Hafen selbst zur größten Bühne des Festes wird. Mehr als 300 Schiffe besuchen 
dabei den berühmten Hafengeburtstag und spiegeln 360° der maritimen Welt vor atmosphäri-
scher Kulisse wieder - von imposanten Großseglern über Marine- und Einsatzschiffe bis hin 
zu eindrucksvollen Museums- und Tradionsschiffen. Die größten Besucherhighlights sind die 
große Ein- und Auslaufparade, das einzigartige Schlepperballett wie auch das große Feuer-
werk am Samstagabend. An der Hafenkante entlang der Elbe bieten mehr als 200 maritime, 
kulturelle und kulinarische Angebote Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Kos-
tenlose Konzerte auf den zahlreichen Open-Air-Bühnen, die Präsentationen des jeweiligen 
Länderpartners sowie Ausstellungen und Führungen runden das kulturelle Programm des HA-
FENGEBURTSTAG HAMBURG ab.  
 
Weltoffen, maritim, unterhaltsam, hanseatisch und international – so sehen die Besucher den 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. 97 Prozent der Besuchenden bewerten den HAFENGE-
BURTSTAG HAMBURG als sehr gut oder gut. Die durchschnittliche Verweildauer auf der Ver-
anstaltung liegt bei 7 Stunden. Regelmäßige Befragungen verdeutlichen das sehr positive 
Image des Festes durch seine starke maritime Identität. Die Altersgruppe der 20- bis 30-Jäh-
rigen ist besonders stark vertreten, gefolgt von den 50- bis 60-Jährigen. Insgesamt liegt der 
aktuelle Altersdurchschnitt der Besuchenden bei 41 Jahren. Von den befragten Besuchenden 
kamen 30 Prozent aus Hamburg, 64 Prozent aus den anderen Bundesländern und sechs Pro-
zent aus dem Ausland. Im Durchschnitt hielten sich die auswärtigen Gäste 2,5 Tage in Ham-
burg auf. Zwei Drittel der auswärtigen Gäste übernachteten in der Hansestadt oder dem Um-
land und tragen damit wesentlich zu einer hohen Auslastung der Hotels, des Einzelhandels, 
der Gastronomie und vieler weiterer kulturellen Anbieter und Dienstleister bei. Der HAFENGE-
BURTSTAG HAMBURG ist demnach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Hamburg. 
 
Mit über 400 TV Beiträgen, 600 Hörfunk-, 3.500 Print- und mehr als 3.000 Online-Berichten 
erlangt der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG zudem bundesweite Aufmerksamkeit, sodass 
zum letzten regulären HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ein Werbewert Print von rund 10 
Mio. € sowie ein Anzeigenäquivalenzwert Online von rund 40 Mio. € zugrunde gelegt werden 
können. Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG präsentiert Hamburg darüber hinaus als le-
benswerte Stadt am Wasser. 
 
Ziel dieses Interessenbekundungsverfahrens ist es, einen Hauptsponsor für die Hafengeburts-
tage 2024, 2025 und 2026 zu finden, der zu einem hochwertigen Image des Festes und der 
Marke HAFENGEBURTSTAG HAMBURG beiträgt. 
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2. Leistungen der BWI 
Die BWI bietet ein umfangreiches und vielfältiges Paket an Leistungen, das u.a. die umfang-
reiche Einbindung in die Kommunikation des HAFENGEBURSTAG HAMBURG sowie exklu-
sive und öffentlichkeitswirksame Präsentationen auf dem Wasser und an Land beinhaltet. Der 
Hauptsponsor erhält die Gelegenheit, vom Bekanntheitsgrad und vom positiven Image des 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG zu profitieren und sich einer Vielzahl martim interessierter 
Besucher sowie den Medien aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Die Details des Sponso-
ringpakets können der Anlage 1 entnommen werden. 
 
3. Leistungen des Hauptsponsors  
Die BWI wünscht sich einen Hauptsponsor, der durch seine Unternehmensgeschichte und / 
oder seine Produkte mit dem HAFENGEBURTSTAG HAMBURG (z.B. international, weltoffen, 
maritim oder hanseatisch) in Verbindung gebracht werden kann. Darüber hinaus sind auch 
Familienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit wichtige Ziele für die weitere Entwicklung des Fes-
tes.  
 
Sollten die Attribute nur teilweise übereinstimmen, kann sich der Hauptsponsor beispielsweise 
auch mit einer programmatischen Idee bzw. einem Kulturbeitrag bewerben, welcher die Attri-
bute in besonderem Maße aufgreift und während der Veranstaltung in besonderer Weise er-
lebbar macht. Dieser Beitrag kann entweder selbst gestaltet und umgesetzt oder gesponsert 
werden.  
 
Darüber hinaus legt der Hauptsponsor ein Konzept zur inhaltlichen bzw. programmatischen 
Beteiligung am HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vor und setzt dieses um. Dieses kann ver-
schiedene Ansätze beinhalten. Der Hauptsponsor sollte in seinem Konzept Ideen ausarbeiten 
und vorstellen, die für ihn denkbar sind oder sogar in besonderem Maße gewünscht werden. 
Diese Ideen können zu Wasser oder an Land stattfinden. So wurde in der Vergangenheit bei-
spielsweise während des Feuerwerks am Samstagabend zusätzlich die Inszenierung eines 
Kreuzfahrschiffes als eines der Highlights durch den Hauptsponsor übernommen. Bitte neh-
men Sie zur Kenntnis, dass alle Wasserprogramme auf nautische Umsetzbarkeit geprüft und 
von der Hamburg Port Authority (HPA) genehmigt werden müssen.  
 
Wünschenswert sind darüber hinaus weitere medienwirksame Leistungen des 
Hauptsponsors, wie z.B. die Einbindung des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG in die eigene 
Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit, die Markenerlebbarkeit mit einem Mehrwert für die Besucher 
des Festes, Gewinnspiele sowie sonstige aufmerksamkeitsstarke Inszenierungen. Weitere 
Ideen und Vorschläge der Zusammenarbeit sind ausdrücklich erwünscht.  
 
Da die Freie und Hansestadt Hamburg sehr großen Wert auf die Nachhaltigkeit von Großver-
anstaltungen legt, erwartet die BWI im Rahmen des Sponsoringkonzeptes Erläuterungen zu 
den Aktivitäten und Bemühungen des Hauptsponsors zum Thema Nachhaltigkeit und ggf. CO² 
Kompensationen, welche im Rahmen der Veranstaltung verursacht werden.    
 
Der Hauptsponsor stellt der BWI zur Durchführung der Veranstaltung jährlich einen Geldbetrag 
zur Verfügung. Im Falle der Organisation eines zusätzlichen Wasserprogrammpunktes können 
Kosten bei der HPA entstehen, die der Hauptsponsor übernimmt. Dies gilt auch für eine mög-
liche Inszenierung zum Feuerwerk. 
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4. Anforderungen an die Interessenbekundungen, Wertungskriterien  
4.1 Einzureichende Unterlagen 
Teilnehmer am Interessenbekundungsverfahren müssen folgende Unterlagen vorlegen: 

• Unternehmensdarstellung einschließlich Attributen zum Unternehmen und seinen Produk-
ten 

• Sponsoringkonzept, in dem mindestens Angaben zu folgenden Punkten zu machen sind: 

o Erläuterung zum Markenfit „HAFENGEBURTSTAG HAMBURG & Hauptsponsor“ 

o Konzepte zur Eigeninszenierung im Rahmen der Veranstaltung 

o Programmatische Ideen bzw. Kulturbeitrag 

o Erläuternde Angaben dazu: an Land und/oder zu Wasser; gesponsort oder selbst um-
gesetzt 

o Erläuterung zur Nachhaltigkeit 

• Angaben zur Höhe des jährlichen monetären Sponsoringbeitrags 

 
4.2 Formale Anforderungen an die Interessenbekundungen und Wertungskriterien 
Die Interessenbekundung ist zusammen mit den unter Ziff. 4.1 genannten Unterlagen bis zum 
30. September 2023, 13:00 Uhr als E-Mail mit dem Betreff „Sponsoring HAFENGEBURTS-
TAG HAMBURG 2024 bis 2026“ an den unter 5.3 benannten Ansprechpartner zu senden.   
 
Die Interessenbekundungen werden im Einzelnen nach folgenden Kriterien gewertet:  
 

Kriterium Gewichtung 

Sponsoringbetrag  80 % 
Sponsoringkonzept 20 % 

 
 
5. Sonstige Hinweise 
 
5.1 Verfahren 
Das Interessenbekundungsverfahren ist lediglich eine öffentliche, für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg unverbindliche Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung. Bei dem 
Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um ein Vergabeverfahren nach den Re-
geln des für öffentliche Aufträge anwendbaren Vergaberechts. 
 
Die BWI beabsichtigt, die Interessenten mit den besten Interessenbekundungen zu Verhand-
lungen einzuladen. Ziel ist der Abschluss eines Sponsoringvertrages mit einem Hauptsponsor 
(ein Muster-Vertrag ist als Anlage 2 beigefügt). 
 
5.2 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG) 
Veröffentlichung des Vertrages und Auskünfte zum Vertrag: 
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Der abzuschließende Vertrag unterliegt voraussichtlich dem Hamburgischen Transparenzge-
setz (HmbTG). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der 
Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer mögli-
chen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem 
HmbTG sein. Die BWI stellt sicher, dass im Falle einer verpflichtenden Veröffentlichung oder 
Auskunftserteilung nur solche Informationen offengelegt werden oder nur über solche Infor-
mationen Auskunft erteilt wird, die aufgrund gesetzlicher Anforderungen zwingend erforderlich 
sind.  
 

Kennzeichnung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen: 

Der Bieter ist gemäß § 7 Abs. 3 HmbTG verpflichtet, bereits im Angebot die Dokumente in 
geeigneter Form zu kennzeichnen, welche nach seiner Einschätzung Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse enthalten, und dies ggf. zu begründen. Für durch die Verletzung eines Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisses bei der Veröffentlichung im Informationsregister oder Heraus-
gabe auf Antrag nach dem HmbTG entstehende Schäden haftet der Auftraggeber nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
5.3 Ansprechpartner 
Fragen zur Sponsoringbeschreibung und zum Interessenbekundungsverfahren können 
schriftlich oder per E-Mail gerichtet werden an:  

Behörde für Wirtschaft und Innovation 
Herrn Sören Lemke 
Leitung Hamburger DOM, Hafengeburtstag, bezirkliche Märkte 
Alter Steinweg 4 
20459 Hamburg 
E-Mail: soeren.lemke@bwi.hamburg.de 
 
5.4 Weitere Informationen zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 
Weitere Informationen über den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG erhalten sie auf 
http://www.hamburg.de/hafengeburtstag 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Optionale Leistungen für Unternehmen 
Anlage 2  Mustervertrag 
 

mailto:soeren.lemke@bwi.hamburg.de


Mustervertrag 
 

zwischen 

     Name Hauptsponsor 

 

   - nachstehend "die Firma" genannt - 

 

und der 

 

Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und 
Innovation, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg - nachstehend "BWI" genannt - 

 

wird folgender Vertrag zum Sponsoring des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2024, 2025 
und 2026 geschlossen: 

 

Präambel 

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg – vertreten durch die BWI – ist Veranstalter des 
voraussichtlich in der Zeit vom 09.-12.05.2024, 09.-11.05.2025 und 08.-10.05.2026 
stattfindenden 835., 836., und 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG (nachfolgend 
„Veranstaltung“ genannt).  

Die Firma vertritt und repräsentiert auf dieser Veranstaltung ihre Markeninteressen und 
verspricht sich von der Unterstützung der Veranstaltung eine positive Entwicklung des 
Bekanntheitsgrades und den Ausbau ihres Geschäftsfeldes am Standort Hamburg. Sie hat 
sich bereiterklärt, die Ausrichtung der Veranstaltung durch finanzielle Zuwendungen zu 
unterstützen. 

Auf der Grundlage dieser Vorbemerkung und der „Rahmenrichtlinie über Sponsoring, Spenden 
und mäzenatische Schenkungen für die Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg und 
ihre Mehrheitsbeteiligungen (Rahmenrichtlinie Sponsoring – Spo-RahmenRL) vom 
27. Februar 2007, in der Fassung vom 12. November 2013, vereinbaren die Vertragspartner 
Folgendes: 

 

§ 1  

Vereinbarungsgegenstand 

 
1. Die Firma stellt der BWI für die Durchführung der Veranstaltungen 2024, 2025 und 2026 

jeweils einen Betrag von € Xxx.xxx,- zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zur Verfügung.  



 
2. Die Sponsoringzahlungen sind im jeweiligen Veranstaltungsjahr jeweils in zwei Raten an 

die BWI zu zahlen: Die erste Rate in Höhe von 50% des Gesamtbetrags (zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer) ist nach Rechnungsstellung bis zum 15. April des jeweiligen 
Veranstaltungsjahres und die zweite Rate in Höhe der anderen 50% zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer nach Beendigung der Veranstaltung und nach entsprechender 
Rechnungsstellung bis zum 30. Juni des jeweiligen Veranstaltungsjahres fällig. 
 

3. Die Firma übernimmt die Kosten, die bei der Lichtinszenierung nach § 2 Nr. 5 des 
Sponsoringvertrags entstehen. Hierzu zählen auch die Kosten, die bspw. bei der Hamburg 
Port Authority (HPA) im Rahmen von Inszenierungen auf der Elbe (z. B. Schiffstaufe zum 
Feuerwerk) entstehen. Diesbezüglich wird eine gesonderte Rechnung erstellt. 
 

4. Sollten eine oder mehrere Veranstaltungen nicht oder nicht in dem derzeit geplanten 
Umfang stattfinden, ist die Firma von ihrer Leistungspflicht bei ausfallender Veranstaltung 
ganz bzw. bei Teilumsetzung entsprechend des nicht umgesetzten Zeitumfangs befreit. 
 

§ 2 

Werbe- und sonstige Rechte 

(Leistungen definieren sich je nach Anforderungen) 
 

1. Als Gegenleistung für die Sponsoringzahlung gemäß § 1 Nr. 1 des Sponsoringvertrags 
gewährt die BWI der Firma umfangreiche Rechte und Leistungen. Einzelheiten zum 
Leistungsumfang ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen sowie der 
Sponsoringbeschreibung.  
 

2. Die Firma ist berechtigt, das offizielle Logo der Veranstaltung unter Hinweis auf das 
Sponsoring für ihre üblichen werblichen Zwecke zu nutzen. Die Nutzung ist mit der BWI im 
Vorfeld abzustimmen. Das Logo und ggf. weitere Produktelemente zur Integration in die 
Werbe- und Druckunterlagen werden dem Veranstalter von der Firma unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. 

 
3. Die Firma wird 2024, 2025 und 2026 mit ihrem Logo auf den Plakaten der Außenwerbung 

werblich integriert. Die Regelungen, die für die FHH aufgrund anderer 
Vertragsverhältnisse (z.B. Verträge über Werbung auf Staatsgrund der FHH) gelten, 
finden Anwendung. Das Logo wird zudem bei allen drei Veranstaltungen auf den 
Informationsplanen der Besucherleittürme integriert.  

 
4. Die BWI wird sich um eine weitgehende werbliche Integration der Firma bemühen (siehe 

Anlage Sponsoringleistungen). Der Ausschluss anderer Sponsoren der selben Branche 
gemäß § 4 Nr. 1 des Sponsoringvertrags gilt entsprechend.  

 
5. Die Firma ist, in Abstimmung mit der BWI, für eine mindestens 15-minütige Licht-

Inszenierung (Laser, Quadrocopter / Drohne, Feuerwerk etc.), am Xxx des 
Veranstaltungszeitraums, verantwortlich. Dieser programmatische Höhepunkt erfolgt nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten, Regularien und vorbehaltlich etwaig 



einzuholender behördlicher Genehmigungen. Der Zeitpunkt und die Art der Inszenierung 
werden dabei mit der BWI abgestimmt und moderativ angekündigt. Hier besteht für die 
Firma die Möglichkeit entsprechende Interviewpartner zu stellen, die ebenfalls prominent 
in die Live-Moderation eingebunden werden und ggf. Informationen über den 
Programmpunkt, die Firma oder das Produkt geben können.  

 
Die Firma erhält die Möglichkeit, der Präsenz von Schiffen zur Inszenierung, sofern aus 
nautischer und sicherheitstechnischer Perspektive durch die Hamburg Port Authority 
(HPA) vertretbar und vorbehaltlich etwaig einzuholender behördlicher Genehmigungen. 
Die Benennung erfolgt in Abstimmung mit der BWI (Bsp. Diese Inszenierung wird Ihnen 
präsentiert von Firma XY). 

 
6. Die Firma erhält eine Fläche zur Präsentation im Bereich XY. Die Bruttofläche beträgt ca. 

100 m² (angepasst an Konzept).  
 
7. Die Firma wird in jeder der mindestens vier offiziellen Pressemitteilung der BWI genannt.  

Außerdem erhält die Firma die Möglichkeit, im Schlussbericht zum HAFENGEBURTSTAG 
HAMBURG als einer der Zitatgeber zu fungieren (ca. 1-2 Sätze). Die Firma erhält zudem 
die Möglichkeit, im Umfeld der Pressekonferenz werbliche Präsenz zu zeigen (in Form 
von Roll-Ups, Plakaten o.ä. Werbemitteln). 

 
8. PR-Aktivitäten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BWI werden, soweit sie die 

Interessen der Firma berühren und im Zusammenhang mit den Aktivitäten im Rahmen der 
Veranstaltung stehen, in enger gemeinsamer Abstimmung mit der Firma durchgeführt. 
Hierbei gelten folgende Grundsätze: 

- Öffentliche Äußerungen zum Kooperationspartner oder zur Kooperation, bedürfen 
vor Veröffentlichung einer vorherigen gegenseitigen Abstimmung und Freigabe. Der 
veröffentlichende Vertragspartner hat rechtzeitig vor einer geplanten 
Veröffentlichung die notwendige Zustimmung des anderen Vertragspartners 
einzuholen.  

- Auch im Fall abgestimmter und freigegebener öffentlicher Äußerungen wird jeder 
der Partner in geeigneter Form deutlich machen, dass er für sich selbst und nicht 
für den Vertragspartner spricht.  

Ein Verstoß gegen die vorstehenden Regelungen gilt als nicht autorisierte 
Veröffentlichung und damit als Vertragsverletzung. 

 
9. Die Firma wird auf der Startseite der offiziellen Internetseite hafengeburtstag.hamburg 

eingebunden sowie durch eine Verlinkung zur eigenen Internetseite prominent werblich 
integriert. Eine zusätzliche Einbindung erfolgt in der Rubrik: Partner & Sponsoren. Hier 
wird der Hauptsponsor mit Logo genannt. 

 
10. Die Firma erhält Präsenz auf der im Veranstaltungsgelände platzierten LED-Leinwand, 

die neben der Übertragung von Konzerten der Elbphilharmonie der Programminformation 
der Besucher dient. Die Firma erhält die Möglichkeit alle zwei Stunden einen Trailer mit 
einer max. Laufzeit von je zwei Minuten zu platzieren. 



11. Der BWI wird zum Hafengeburtstag ein zeitlich befristetes und exklusives Buchungsrecht 
für die Werbeflächen an den Schwimmdocks 10 & 11 von Blohm & Voss eingeräumt. Nach 
Möglichkeit und vorheriger Abstimmung wird der Firma die Möglichkeit gegeben, dieses 
Vorbuchungsrecht im Rahmen des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für seine Werbung 
zu nutzen. 

 

12. Die vorstehenden Leistungen beschreiben einen Rahmen. Weitere Möglichkeiten und 
Ideen zur Zusammenarbeit sind erwünscht und werden von beiden Vertragspartnern 
gesucht und sofern Einvernehmen besteht nach schriftlicher Fixierung umgesetzt. 

 

§ 3 

Erwerb von Rechten, Ausschließlichkeit 

 

1. Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern, dass die BWI durch die 
Verwendung eines überlassenen Firmennamens/-logos keine Rechte hieran erwirbt. Dies 
gilt auch für andere Urheberrechte der Firma. 

 

2. Die Firma erwirbt durch die Leistung keinerlei Rechte, die Tätigkeiten der BWI zu 
beeinflussen. Die Vertragspartner stimmen überein, dass die Ziele der Firma die Ziele der 
öffentlichen Aufgabenstellung nicht beeinträchtigen. 

 
3. Die BWI versichert, dass sie alleinige Inhaberin der Nutzungsrechte an der gesponserten 

Veranstaltung ist und keinem Dritten diese Nutzungsrechte eingeräumt wurden oder 
werden. 

 

§ 4 

Einbindung anderer Sponsoren 

 

1. Die BWI sichert der Firma zu, dass kein anderes Unternehmen der selben Branche 
Werberechte auf der Veranstaltung von ihr erhält. (abhängig von Exklusivitätsrecht) 

 

2. Die BWI behält sich das Recht vor, maximal Xxx andere Unternehmen als Co-Sponsoren 
in die Veranstaltung einzubeziehen. Überschneidungen mit den Produkten der Firma 
werden dabei jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Die als Sponsoringleistung 
kommunizierte Mitwirkung der Unternehmen Hamburg Port Authority, Hamburg 
Tourismus GmbH, Hotel Hafen Hamburg, hamburg.de, Hamburg Marketing GmbH und 
Hafen Hamburg Marketing GmbH bleibt hiervon unberührt.  

 

§ 5 



Laufzeit und Kündigung 

 
1. Dieser Vertrag ist gültig für die Veranstaltungen der Jahre 2024, 2025 und 2026, soweit 

die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden und die örtlichen Voraussetzungen die 
vereinbarten Gegenleistungen faktisch zulassen. 
 

2. Für beide Vertragspartner ist die außerordentliche Kündigung dieses Vertrags bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

 
• wenn die gesponserte Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann. Beide 

Vertragspartner sind sich einig, dass eine zeitliche Verschiebung regelmäßig zumutbar 
ist; oder 
 

• ein Vertragspartner einer oder mehrerer Pflichten aus diesem Vertrag – auch nach 
Aufforderung (schriftlich oder per E-Mail) unter angemessener Fristsetzung – nicht 
nachkommt. 

 
Die Kündigungserklärung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform analog 
§ 126b BGB (insbesondere E-Mail, in der jeweils die Person des Erklärenden genannt 
wird). 
 

3. Im Falle der Kündigung des Vertrags verzichten die Vertragspartner auf eventuell 
bestehende Ansprüche aus diesem Vertrag. Beide Vertragspartner verzichten auf die 
Rückforderung bereits gewährter Leistungen. Fällt die gesponserte Veranstaltung aus 
Gründen aus, die die BWI nicht zu vertreten hat, ist die BWI nur dann zur Rückgewähr 
bereits erhaltener Leistungen der Firma verpflichtet, soweit die BWI diese nicht schon 
zweckgebunden verbraucht hat. 

 

§ 6 

Nebenabreden 

 
1. Die BWI übernimmt keine Gewähr für die von der Firma verfolgten Ziele, insbesondere 

für einen Werbeerfolg aus der Sponsoringmaßnahme. 

 
2. Der Firma ist bekannt, dass die BWI der Finanzbehörde der FHH über die mit diesem 

Vertrag verbundene Zuwendung aus Gründen der Korruptionsprävention berichtet. Das 
umfasst insbesondere Angaben über den Zuwendungszweck, die Höhe der Zuwendung 
und den Zuwendungsgeber. Ab einem Zuwendungswert von € 50.000,- werden diese 
Angaben seitens der Finanzbehörde veröffentlicht (im Rahmen der regelmäßigen 
Unterrichtung der zuständigen Ausschüsse der Bürgerschaft über den Haushaltsverlauf). 
Die Firma erklärt sich damit einverstanden, dass folgende Angaben im Zusammenhang 
mit der Sponsoringmaßnahme (gemäß Nr. 10 Spo-RahmenRL) im Internetangebot der 
Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen des Halbjahresberichtes über die von der 
BWI angenommenen privaten Zuwendungen in Form von Sponsoring, Spenden und 



mäzenatischen Schenkungen ab 5.000 Euro im Einzelwert veröffentlicht werden: Name 
und Sitz des Sponsors, Zuwendungsform (Geld-/Sach-/Dienstleistung), Wert des 
Sponsorings, Höhe etwaiger Folgekosten für die Behörde, Verwendungszweck. 

 

3. Die BWI verpflichtet sich, die für die FHH geltenden Antikorruptionsvorschriften umfassend 
zu beachten und einzuhalten.  
 

4. Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich Hamburg. 

 
5. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.  

 
6. Die verantwortlichen Ansprechpartner auf Seiten der Firma sind Herr / Frau XY. Für die 

BWI sind dies Herr Sören Lemke und Frau Anna Nitzsche. 

 
7. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die 
Vertragspartner mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 
8. Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des 
HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen 
Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG 
sein. Die BWI stellt sicher, dass im Falle einer verpflichtenden Veröffentlichung oder 
Auskunftserteilung nur solche Informationen offengelegt werden oder nur über solche 
Informationen Auskunft erteilt wird, die aufgrund gesetzlicher Anforderung zwingend 
erforderlich sind.  

 

 

 

 

 
9. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 

den Verzicht auf die Schriftform. 
 
 



Hamburg, den xx.xx.202x 

 
 
Firma       Freie und Hansestadt Hamburg  
 Behörde für Wirtschaft und Innovation 

 
 
 
 Sören Lemke 

 Leitung Hamburger Dom, Hafengeburtstag und 
bezirkliche Märkte 
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Zahlen & Fakten zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Reichweite & Zielgruppe

Sponsoringinhalte

Kontakte & Zeitplan



• Über 1 Million Besucher

• Rund 300 Schiffe

• Rund 200 vielseitige Programmpunkte

• Zahlreiche Bühnen mit Beiträgen aus 
Musik und Kultur

• Über 6.000 Medienbeiträge

HAFENGEBURTSTAG HAMBURG01
Das maritime Erlebnis der Superlative



HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

• Große Ein- und Auslaufparade – Schiffe hautnah erleben!

• Internationaler Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst im Michel mit 
anschließender Eröffnungsfeier auf der Rickmer Rickmers

• Schlepperballett

• Bunte Hafenmeile mit kulinarischen Köstlichkeiten

• Internationale Künstler auf zahlreichen Bühnen + Medienkooperationen

• Captain´s Dinner

• Samstagabendinszenierung (Feuerwerk, Drohnen- / Lasershow)

01
Zahlreiche medienwirksame Highlights



Eine hohe Reichweite bundesweit…

Der Werbewert ist mit rund 

• 10 Mio. Euro für den Bereich Print und

• 40 Mio. Euro für den Anzeigenäquivalenzwert Online zu beziffern.

Reichweite - Hörbar, Sichtbar, Erlebbar!

02 HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Wer bekommt davon Wind? 

 Ca. 400 TV-Berichte 

 Ca. 600 Hörfunkberichte (NDR uvm.) 

 Ca. 3.500 Print-Berichte 

 Ca. 3.000 Online-Berichte* 



Durchschnittsalter: 41 Jahre

Besuchsbegleitung:
• 43 % Ehepartner / Partner 

• 34 % Freunde / Bekannte

• 19 % Familie & Kindern

Berufliche Stellung:
• 59 % sind in angestellter Position  

(leitend und nicht leitend)

• 18 % bilden Schüler und Studenten

Herkunft:
• Über 50% kommen aus Hamburg         

und der Metropolregion

• 6 % kommen aus dem Ausland

• Der Rest kommt aus dem     
Bundesgebiet

6 von 13

Zielgruppe

02 HAFENGEBURTSTAG HAMBURG
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Zielgruppe

02 HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG wird von 97% der 
Besucher als gut oder sehr gut bewertet. 

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG gilt dabei als

• hanseatisch, maritim und weltoffen
• traditionsreich
• unterhaltsam und vielseitig.

Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei 7 Stunden. 



• Entscheiden Sie sich für das Sponsoring des größten Hafenfestes mit typischen Hamburger 
Imageeigenschaften und wie „weltoffen“, „maritim“ und „hanseatisch“.

• Nutzen Sie die entspannte Freizeitstimmung und die maritime Begeisterung der Besucher.

• Profitieren Sie nachhaltig von der kognitiven Verknüpfung von Fest und Marke.

• Nutzen Sie die Möglichkeit Programmpunkte zu sponsern und zeigen Sie damit gesellschaftliche 
Verantwortung (z.B. im Rahmen des Kinderfestes).

• Pflegen Sie den Kontakt zu Ihrer treuen Kundschaft und knüpfen Sie gleichzeitig neue 
Verbindungen in Ihre Zielgruppen und potenzielle Kunden.
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Inhalte

MEHRWERT HAFENGEBURTSTAG HAMBURG
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Ein bunter Strauß an Optionen

MÖGLICHKEITEN DES HAUPTSPONSORINGS

Hauptsponsoring

Eigener 
Programm-

punkt

Namens-geber 
Feuerwerk / 

Samstagabend
-inszenierung

Exklusive 
Präsentation 

vor Ort

Präsenz auf LED 
Leinwand zur 
hochwertigen 

Veranstaltungs-
fläche EOS 

(Elbphilharmonie on 
Screen)

Nutzung des  
Beach-Clubs

Bsp. 
exklusive 

Schiffstaufe
Großzügige 

Integration in 
Gesamt-

kommunikation

Exklusivitäts-
recht

Namens-
nennung via 
Moderator

Sichtbarkeit 
in Medien

Werbeflächen 
an Blohm & 

Voss 
Schwimmdocks

Darstellung in 
Progressive 

Web App und 
Programmüber

sicht

Einbindung 
in 

Pressetexte

Verschiedene 
Logointegrationen 
(Newsletter, Flyer, 

Key Visual etc.) 

ggf. eigene 
Präsentation 

zum 
Feuerwerk



Bühnen für kulturelle Programmpunkte /// Mitmach-Stände für das anwesende Publikum /// 
Promotionsflächen  ///  Premium-Pop-Up-Stände für eigene Marke /// Exklusiver 
Programmpunkt

Beispiel 2: Entertainment & Show  
Setzen Sie Ihre Marke mit einem exklusiven Programm-Highlight spektakulär in Szene. 

VORTEILE UND OPTIONEN FÜR IHR 
UNTERNEHMEN
Beispiel 1: Präsenz – Fläche, Ressourcen, Materialien 
Steuern Sie zum großen Event Ihre eigene Standfläche bei und statten sie diese mit Ihrem 
Branding aus. 

Container /// Sitzmöglichkeiten /// Gastronomiebedarf /// Eventtechnik /// uvm.

Oder haben Sie bereits eine eigene Idee?



Nehmen Sie Kurs auf uns!

09. - 11. Mai 2025
Freitag - Sonntag

08. – 10. Mai 2026
Freitag – Sonntag 

09. – 12. Mai 2024 (4 Tage)
Donnerstag - Sonntag

04 HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

© FAIRPLAY TOWAGE Group
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Zeit für Rückfragen der Interessenten bis 26.09.2023 

Interessensbekundung bei der BWI 30.09.2023

Angestrebte Vergabe Oktober 2023

04
Kontakt & Zeitplan

PROZEDERE AUSSCHREIBUNG



www.mediaserver.hamburg.de / Datenland Architektursimulation / Erik Recke

Sören Lemke

Leitung Hamburger Dom, Hafengeburtstag, bezirkliche Märkte

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft und Innovation
Alter Steinweg 4
20459 Hamburg

Tel.: +49 40 428 41-2631
E-Mail: soeren.lemke@bwi.hamburg.de

Hafengeburtstag@bwi.hamburg.de

04 KONTAKTDATEN

mailto:soeren.lemke@bwi.hamburg.de
mailto:Hafengeburtstag@bwi.hamburg.de


LEINEN LOS!

www.mediaserver.hamburg.de / Michael Zapf



 
 

 

Exklusiver Hauptsponsor 
Sponsoring Leistungen 

 
 
Exklusives Haupt-Sponsoring: 
 
 
• Exklusive Präsenz und Planungssicherheit über 3 Veranstaltungen 
 
• Umfangreiche Einbindung in die gesamte Kommunikation des 

HAFENGEBURSTAG HAMBURG 
 
• Präsentationsflächen auf dem Veranstaltungsgelände 

 
• Möglichkeiten zur öffentlichkeitswirksamen Mitgestaltung von 

Programmpunkten an Land und zu Wasser als inszenierendes Organ 
oder Namensgeber (Bsp. Die Samstagabendinszenierung, präsentiert von…) 

 
• Präsenz auf LED-Leinwänden 

 
 
 
 
 
 
Kommunikation Print & Digital: 
 
 
Key Visual-Logointegration (4c) auf allen Plakaten der Außenwerbung ¹² 
 
Zulieferung des Logos jeweils bis zum 1. Februar des Veranstaltungsjahres 
erforderlich 
 
Layout: gemäß Kommunikationsmuster der Freien und Hansestadt Hamburg, 

aussagekräftiges Key Visual des HAFENGEBURTSAG HAMBURG inkl. 
Einbindung des Haupt- / Co-Sponsorlogos in der Logoleiste (4c) 
 

Format: 18/1 (356 x 252 cm), Citylight-Plakate (CLP, 118,5 x 175 cm), DIN A1 (59 
x 84 cm), DIN A3 (297 x 420 cm)  

 
Auflage: gemäß jährlich wechselndem, umfangreichen Budget aus dem 

Eigenkontingent der FHH. Die Plakatierung hat insgesamt ein 
Mediavolumen von rund € 800.000,- (weitere Details auf Anfrage) 

 
 
Reichweite: Hamburg, überregional, deutschlandweit 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Exklusiver Hauptsponsor 
Sponsoring Leistungen 

A1 + A3 Plakat Auflage: 1.400 Stück 
Distribution über Hamburger Institutionen wie Hamburg 
Tourismus GmbH/Hamburg Messe und Congress GmbH/Hamburg 
Citymanagement, Kooperationspartner aus Hamburg und der 
Metropolregion 
 

City Light Poster (4/1; 
hinterleuchtet) in Hamburg  

Einsatzort: Stadtgebiet Hamburg 
Auflage: 400 Stück 
Laufzeit: 1 Woche im Hamburger Stadtgebiet im Zeitraum von 
etwa 1-3 Wochen vor Veranstaltung 
 

Mega Light Boards (18/1, 
hinterleuchtet); 
deutschlandweit 

Einsatzort: Deutschlandweit in Großstädten ab 150.000 
Einwohner (Städte variieren jedes  
Jahr) 
Auflage: Rund 800 Stück (Zahl variiert jedes Jahr)  
Laufzeit: 1 Woche; 4-6 Wochen vor Veranstaltung 
 

City Light Poster (4/1, 
hinterleuchtet); 
deutschlandweit  

Einsatzort: Deutschlandweit in Großstädten ab 150.000 
Einwohner  
(Städte variieren jedes Jahr) 
Auflage: Rund 1.500 Stück (Zahl variiert jedes Jahr)  
Laufzeit: 1 Woche; 4-6 Wochen vor Veranstaltung 
 

 
  
 
Besucherflyer – Logointegration (4c) auf dem Titel und im Innenteil ¹² 
Zulieferung des Logos jeweils bis zum 1. Februar vor der Veranstaltung 
erforderlich 
 
Layout: Integration des Sponsor-Logos auf dem Titel (Sponsorenleiste) 

sowie Nennung & Logo im Innenteil 
 

Format*:  Din lang, Umfang 16 Seiten  
 
Auflage*: ca. 200.000 
 
*Stand Januar 2023, Änderungen vorbehalten 
 
 
 
Vorabflyer – Logointegration (4c) auf dem Titel ¹² 
Zulieferung des Logos jeweils bis zum 1. Februar vor der Veranstaltung 
erforderlich 
 
Layout: Integration des Sponsor-Logos auf dem Titel (Sponsorenleiste)  

 
Format*: Din lang, Umfang 4 Seiten  
 
Auflage*: ca. 3.000 
 
*Stand Januar 2023, Änderungen vorbehalten 
 
 
 
 



 
 

 

Exklusiver Hauptsponsor 
Sponsoring Leistungen 

Newsletter - Logointegration (4c) ¹² 
 
Layout: Integration des Sponsor-Logos 

 
Format: digital 
 
Reichweite: ca. 20.000 
 
 
 
Prominente Online-Einbindung auf offizieller Website des 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 
 
Auf der Internetseite hafengeburtstag.hamburg wird der Sponsor auf der Startseite 
eingebunden sowie durch eine Verlinkung zur eigenen Internetseite prominent werblich 
integriert. 
 
Eine zusätzliche Einbindung erfolgt in der Rubrik: Partner & Sponsoren. Hier wird der 
Hauptsponsor mit Logo genannt.   
 
Als digitaler Programmeintrag wird die Mitgestaltung eines Programmpunktes an Land 
oder zu Wasser, wie z.B. die Präsentation des Feuerwerks oder die Teilnahme eines 
Wasserfahrzeuges an der Ein- und Auslaufparade, beworben. 
 
Reichweite:  über 1.500.000 Seitenaufrufe 
 
Weiterführend besteht die Möglichkeit zur weiteren Werbung im Rahmen der 
Möglichkeiten von hamburg.de (gemäß dortigen gesondertem Angebot). Auch die 
thematische Einbindung des Sponsors in das Content-Marketing der Website und bei 
Facebook sind mit hamburg.de abzustimmen.  
 
 
 
 
Darstellung in Progressive Web App (PWA) 
 
und 
 
Digitale Besucher-Programmübersicht 
 
Um den Komfort für BesucherInnen zu erhöhen, wurde die Website als Progressive Web 
App programmiert, welche die bisherige App ersetzt. Gäste können direkt über die 
Website ihren Besuch planen und sich einen individuellen Programmplan erstellen.  
 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsentwicklung des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG wird 
dieser neue Baustein den ehemaligen Programmprospekt (Print) ersetzen. Die im 
vorherigen Punkt „Prominente Online-Einbindung auf offizieller Website des 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG“ erläuterten Inhalte gelten folglich auch für die 
Darstellung in der PWA.  
 
Reichweite:  über 1.500.000 Seitenaufrufe  
 
 
 



 
 

 

Exklusiver Hauptsponsor 
Sponsoring Leistungen 

 
Nennung des Sponsors in HMC-Pressetexten 
 
Es werden mindestens folgende Pressemitteilungen veröffentlicht: 
 

• Allgemeiner Text über den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 
• Text zum Wasserprogramm 
• Text zum Landprogramm 
• Schlussbericht 

 
Die Distribution erfolgt an rund 2.000 Medien. Dazu gehören: 
Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Monatszeitschriften, Lifestyle-Publikationen, 
Stadtmagazine, Reisemagazine, TV-Stationen, Hörfunk-Redaktionen, 
Nachrichtenagenturen und Onlinemedien. 

 
Der Sponsor wird in jeder Pressemitteilung zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG bei 
rechtzeitiger Bekanntgabe erwähnt (im Abspann).  
 
Außerdem erhält der Sponsor die Möglichkeit, im Schlussbericht zum HAFENGEBURTSTAG 
HAMBURG als einer der Zitatgeber zu fungieren (ca. 1-2 Sätze). 
 
 
 
 
Präsenz auf den Pressekonferenzen 
 
Die Pressekonferenzen werden mit rund 40 Medienvertretern, Fotografen und Gästen in 
attraktiven Locations durchgeführt, die einen maritimen Bezug zum Hamburger Hafen 
haben.  
 
Der Sponsor erhält die Möglichkeit, im Umfeld der Pressekonferenz werbliche Präsenz zu 
zeigen (in Form von Roll-Ups, Plakaten o.ä. Werbemitteln). 
 
 
 
 
Präsenz vor Ort: 
 
Exklusive Präsentationsflächen auf dem Veranstaltungsgelände / 
Promotionfläche & Logointegration auf Besucherleittürmen 
 
Bei bis zu über 1 Mio. Besuchenden ist eine hohe Markenvisibilität vor Ort eines der 
wichtigsten Elemente eines Sponsorings. Hierfür sind verschiedene Möglichkeiten der 
Präsentation denkbar. Sie entscheiden, ob sich Ihr Produkt eher für die Nutzung einer 
Promotionfläche eignet oder sich doch ein Verkaufsstand lohnt.   
 
Als eine mögliche Variante stellt die BWI dem Hauptsponsor eine ca. 100 m² große 
Fläche auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung - je nach eingereichtem Konzept 
und Verfügbarkeit auch mehr; hierzu wird ein gesonderter Flächenüberlassungsvertrag 
geschlossen.  
 
Zudem wird das Firmenlogo auf den Besucherleittürmen platziert. 
 
 
 



 
 

 

Exklusiver Hauptsponsor 
Sponsoring Leistungen 

 
Möglichkeiten zur öffentlichkeitswirksamen Mitgestaltung von 
Programmpunkten als inszenierendes Organ oder als Namensgeber 
 
Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG lebt jedes Jahr von seinen beeindruckenden und 
spektakulären Programmpunkten an Land und zu Wasser. Auch neue Programmpunkte, 
wie beispielsweise eine Drohnen- oder Lasershow können gemeinsam neu entwickelt 
werden. 
  
 
Beispiele: 
 

- Namenssponsoring des traditionellen Höhen-Feuerwerks am Veranstaltungs-
Sonnabend: „Die Samstagabendinszenierung wird präsentiert von Firma A“ 

 
- Das vom Veranstalter finanzierte Feuerwerk würde durch den Sponsor benannt 

und entsprechend in den thematisch passenden Pressetexten, als gesonderter 
Programmeintrag (Print und Online) sowie während der Veranstaltung am Freitag 
und Sonnabend mindestens fünfmalig im Rahmen der Live-Moderation 
kommuniziert werden: ´Firma A Feuerwerk´ 
 

- Im Rahmen der technischen Möglichkeiten können einzelne Pyroeffekte angepasst 
bzw. neu aufgenommen werden. Das Feuerwerk wird gemeinsam unter 
Berücksichtigung der Vorstellungen des Sponsors erstellt; das verfügbare Budget 
für das Feuerwerk beträgt rund 20.000 €. 
 

- Darüber hinaus kann sich der Hauptsponsor auch via exklusiver Präsenz in die 
Inszenierung spielen. So kann ein Schiff zum Feuerwerk (bei Vollsperrung für den 
sonstigen Schiffsverkehr) in Szene gesetzt werden.  
 

- Teilnahme eines Wasserfahrzeuges an Ein- und/oder Auslaufparade.  
 

Achtung: alle Beteiligungen zu Wasser sind nur dann möglich, sofern diese aus 
nautischer und sicherheitstechnischer Sicht gemäß fachlicher Zuständigkeit durch die 
Hamburg Port Authority (HPA) genehmigt wurden.  
 
 
 
 
Mindestens fünfmalige Nennung pro Tag während der 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG Live-Moderation 
 
Das Wasserprogramm des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG wird täglich von einem 
professionellen Moderator kommentiert. Dabei werden alle Programmaktivitäten und 
Ereignisse auf dem Wasser, ggf. an Land und in der Luft aufgegriffen. Im Laufe dieser 
Moderation wird der Sponsor mindestens fünfmal täglich integriert. 
 
Hier besteht für den Sponsor die Möglichkeit, entsprechende Interviewpartner zu stellen, 
die ebenfalls prominent in die Live-Moderation eingebunden werden und ggf. 
Informationen über den Programmpunkt, die Firma oder das Produkt geben können.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Exklusiver Hauptsponsor 
Sponsoring Leistungen 

 
Übertragung des exklusiven Vorbuchungsrechts für die Werbeflächen an 
den Schwimmdocks 10 & 11 von Blohm & Voss  
 
Der Behörde für Wirtschaft und Innovation wird zum Hafengeburtstag ein zeitlich 
befristetes und exklusives Buchungsrecht für die Werbeflächen an den Schwimmdocks  
10 & 11 von Blohm & Voss eingeräumt. Nach Möglichkeit und vorheriger Abstimmung 
wird dem Sponsoren die Möglichkeit gegeben, dieses Vorbuchungsrecht im Rahmen des 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für seine Werbung zu nutzen. 
 
 
 
Präsenz auf LED-Wänden 
 
Präsenz des Sponsors auf den im Veranstaltungsgelände platzierten LED-Wänden. Der 
Sponsor erhält die Möglichkeit, alle zwei Stunden einen Trailer mit einer max. Laufzeit 
von je zwei Minuten zu platzieren. 
 
 
 
 
Exklusivitätsrecht: 
 
Dem Hauptsponsor wird zugesichert, dass keine Werbung eines Mitbewerbers der selben 
Branche im Rahmen der Veranstaltung zugelassen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ein Anspruch auf Logoplatzierung besteht nicht, da die Leistungen von externen Faktoren abhängig sein können (z.B. 
Zurverfügungstellung von Plakatstellen), die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht feststehen.  
 
2 Änderungen hinsichtlich Format, Umfang und Auflage bleiben vorbehalten. 


	1. Sponsoringbeschreibung
	1. Anlass und Ziel des Interessenbekundungsverfahrens
	2. Leistungen der BWI
	3. Leistungen des Hauptsponsors
	4. Anforderungen an die Interessenbekundungen, Wertungskriterien
	4.1 Einzureichende Unterlagen
	4.2 Formale Anforderungen an die Interessenbekundungen und Wertungskriterien
	5. Sonstige Hinweise
	5.1 Verfahren
	5.2 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG)
	5.3 Ansprechpartner
	5.4 Weitere Informationen zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

	2. Mustervertrag
	Mustervertrag
	Laufzeit und Kündigung

	Hamburg, den xx.xx.202x

	3. Sponsoring Präsentation
	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	HAFENGEBURTSTAG HAMBURG
	HAFENGEBURTSTAG HAMBURG
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14

	5. Optionale Leistungen für Unternehmen
	Prominente Online-Einbindung auf offizieller Website des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG
	und
	Digitale Besucher-Programmübersicht
	Es werden mindestens folgende Pressemitteilungen veröffentlicht:
	Präsenz auf den Pressekonferenzen



